
E R G E B N I S P R O T O K O L L 
 

über die öffentliche Sitzung 
 

Ortschaftsrates Gamshurst der Stadt Achern 
 

Nr. OR Ga/2023/03, am Dienstag, 04.04.2023, 
 

im Sitzungszimmer Ortsverwaltung Gamshurst, Lange Straße 130, Achern 
 
 
 

TOP Nr. 21/2023 
 
Umgestaltung des Platzes vor der Ortsverwaltung Gamshurst 
Vorlage: 2023/102 
 
Beschluss: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0  Enthaltungen 
  
Der neue Bodenbelag wird durchgehend verlegt, d.h. das Kopfsteinpflaster im Bereich der Parkplätze (Variante 
5 b) wird ausgebaut.  
 
Beschluss: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0  Enthaltungen  
 
Als neuer Belag wird das Pflaster Kronimus, Retro XL Buntsandstein meliert Nr. 173, eingebaut  
 
Beschluss: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0  Enthaltungen  
 
Erhalt des Baumes an der Parkplatzeinfahrt. 
 
Beschluss: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0  Enthaltungen 
 
Pflanzung zweier neuer Bäume im Beet. 

Beschluss: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0  Enthaltungen  

Ausführung der Arbeiten wie im Plan 5 a vorgesehen und zusätzlicher Einbau von Bodenhülsen im Beet.   
 
 

TOP Nr. 22/2023 
 
Beteiligung des Ortschaftsrates im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren 
Bauantrag nach § 52 LBO: Nachtrag zu B2110548: Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit 
Tiefgaragen 
Baugrundstück: Lange Straße, Flurstück Nr.: 4456 
Az.: B2310023 
Vorlage: 2023/069 
 
Beschluss: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen 
 
Der Ortschaftsrat hat Kenntnis vom Bauvorhaben B2310023 genommen. Gegen den Antrag werden keinerlei 
Einwendungen erhoben. Dem Vorhaben wird zugestimmt, sofern von Seiten der Fachgebiete Baurecht und der 
Stadtplanung sowie der Fachbehörden keine Einwendungen vorliegen.  
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TOP Nr. 23/2023 
 
Beteiligung des Ortschaftsrates im Baugenehmigungsverfahren 
Bauantrag: Neubau einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle 
Baugrundstück: Litzloch Flurstück-Nr. 5263 
Az.: B2310034 
Vorlage: 2023/070 
 
Beschluss: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimme, 0 Enthaltungen 
 
Der Ortschaftsrat hat Kenntnis vom Bauvorhaben B 2310034 genommen. Gegen den Antrag werden keinerlei 
Einwendungen erhoben. Dem Vorhaben wird zugestimmt sofern von Seiten der Fachgebiete Baurecht und 
Stadtplanung sowie der Fachbehörden keine Einwendungen vorgelegt werden.  
 
 


